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Gemeinsame Grundsätze für die Auf- bzw. Verrechnung und Erstattung zu Unrecht 
gezahlter Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung aus 
einer Beschäftigung 

Nach § 26 Abs. 2 SGB IV, § 351 Abs. 1 SGB III werden zu Unrecht gezahlte Beiträge zur 

Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung unter den dort näher genannten 

Voraussetzungen erstattet. Für die Erstattung der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträ-

ge ist die Krankenkasse, für die Erstattung der Rentenversicherungsbeiträge grundsätzlich 

der Rentenversicherungsträger zuständig. Für die Erstattung zu Unrecht gezahlter Arbeitslo-

senversicherungsbeiträge ist nach § 351 Abs. 2 Nr. 1 SGB III grundsätzlich die Agentur für 

Arbeit zuständig, in deren Bezirk die Stelle, an welche die Arbeitslosenversicherungsbeiträge 

entrichtet worden sind, ihren Sitz hat.  

Allerdings können die Rentenversicherungsträger nach § 211 Satz 1 Nr. 1 SGB VI und die 

Bundesagentur für Arbeit nach § 351 Abs. 2 Nr. 3 SGB III mit den Einzugsstellen vereinba-

ren, dass die Einzugsstellen die Erstattung der Rentenversicherungsbeiträge bzw. Arbeitslo-

senversicherungsbeiträge übernehmen. Hierzu haben der GKV-Spitzenverband, die Deut-

sche Rentenversicherung Bund sowie die Bundesagentur für Arbeit die nachfolgenden ge-

meinsamen Grundsätze für die Verrechnung und Erstattung zu Unrecht gezahlter Beiträge 

zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung erarbeitet.  

Die gemeinsamen Grundsätze sind zuletzt unter anderem aufgrund der Änderungen zur 

Rentenversicherungsfreiheit von Altersvollrentnern nach Erreichen der Regelaltersgrenze 

durch das Flexirentengesetz ergänzt worden. Mit der vorliegenden Fassung wird klargestellt, 

dass für die Erstattung zu Unrecht gezahlter Rentenversicherungsbeiträge allein der Ren-

tenversicherungsträger zuständig ist, wenn seit Beginn des Erstattungszeitraums Leistungen 

beantragt, bewilligt oder gewährt worden sind, und zwar auch dann, wenn Beiträge für Zei-

ten nach Beginn einer Vollrente wegen Alters nach Erreichen der Regelaltersgrenze gezahlt 

wurden und der Arbeitnehmer den Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit nach § 5 

Abs. 4 Satz 2 SGB VI nicht erklärt hat und daher Pflichtbeiträge nicht zu zahlen waren. 
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1 Gesetzliche Regelungen 
 

§ 333 SGB III 
Aufrechnung 

(1) ... 
 
(2) Der Anspruch auf Rückzahlung von Leistungen kann gegen einen Anspruch auf Rückzahlung zu 
Unrecht entrichteter Beiträge zur Arbeitsförderung aufgerechnet werden. 
 
(3) ... 

§ 351 SGB III 
Beitragserstattung 

 
(1) Für die Erstattung zu Unrecht gezahlter Beiträge gilt abweichend von § 26 Abs. 2 des Vierten Bu-
ches, dass sich der zu erstattende Betrag um den Betrag der Leistung mindert, der in irrtümlicher An-
nahme der Versicherungspflicht gezahlt worden ist. § 27 Abs. 2 Satz 2 des Vierten Buches gilt nicht. 
 
(2) Die Beiträge werden erstattet durch 
1.  die Agentur für Arbeit, in deren Bezirk die Stelle ihren Sitz hat, an welche die Beiträge entrichtet 

worden sind, 
2.  die zuständige Einzugsstelle oder den Leistungsträger, soweit die Bundesagentur dies mit den Ein-

zugsstellen oder den Leistungsträgern vereinbart hat. 
 

§ 26 SGB IV 
Beanstandung und Erstattung zu Unrecht entrichteter Beiträge 

 
(1) Sind Pflichtbeiträge in der Rentenversicherung für Zeiten nach dem 31. Dezember 1972 trotz Feh-
lens der Versicherungspflicht nicht spätestens bei der nächsten Prüfung beim Arbeitgeber beanstandet 
worden, gilt § 45 Absatz 2 des Zehnten Buches entsprechend. Beiträge, die nicht mehr beanstandet 
werden dürfen, gelten als zu Recht entrichtete Pflichtbeiträge. Gleiches gilt für zu Unrecht entrichtete 
Beiträge nach Ablauf der in § 27 Absatz 2 Satz 1 bestimmten Frist.  
 
(2) Zu Unrecht entrichtete Beiträge sind zu erstatten, es sei denn, dass der Versicherungsträger bis zur 
Geltendmachung des Erstattungsanspruchs aufgrund dieser Beiträge oder für den Zeitraum, für den 
Beiträge zu Unrecht entrichtet worden sind, Leistungen erbracht oder zu erbringen hat; Beiträge, die 
für Zeiten entrichtet worden sind, die während des Bezugs von Leistungen beitragsfrei sind, sind je-
doch zu erstatten. 
 
(3) Der Erstattungsanspruch steht dem zu, der die Beiträge getragen hat. Soweit dem Arbeitgeber 
Beiträge, die er getragen hat, von einem Dritten ersetzt worden sind, entfällt sein Erstattungsanspruch. 
 
(4) … 

§ 27 SGB IV 
Verzinsung und Verjährung des Erstattungsanspruchs 

 
(1) Der Erstattungsbetrag ist nach Ablauf eines Kalendermonats nach Eingang des vollständigen Er-
stattungsantrags, beim Fehlen eines Antrags nach der Bekanntgabe der Entscheidung über die Erstat-
tung bis zum Ablauf des Kalendermonats vor der Zahlung mit vier vom Hundert zu verzinsen. Verzinst 
werden volle Euro-Beträge. Dabei ist der Kalendermonat mit dreißig Tagen zugrunde zu legen. 
 
(2) Der Erstattungsanspruch verjährt in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Beiträge 
entrichtet worden sind. Beanstandet der Versicherungsträger die Rechtswirksamkeit von Beiträgen, 
beginnt die Verjährung mit dem Ablauf des Kalenderjahrs der Beanstandung. 
 
(3) Für die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neubeginn und die Wirkung der Verjährung gelten die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß. Die Verjährung wird auch durch schriftlichen 
Antrag auf die Erstattung oder durch Erhebung eines Widerspruchs gehemmt. Die Hemmung endet 
sechs Monate nach der Bekanntgabe der Entscheidung über den Antrag oder den Widerspruch. 
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§ 28 SGB IV 
Verrechnung und Aufrechnung des Erstattungsanspruchs 

 
Der für die Erstattung zuständige Leistungsträger kann  
1.  mit Ermächtigung eines anderen Leistungsträgers dessen Ansprüche gegen den Berechtigten mit 

dem ihm obliegenden Erstattungsbetrag verrechnen, 
2.  mit Zustimmung des Berechtigten die zu Unrecht entrichteten Beiträge mit künftigen Beitragsan-

sprüchen aufrechnen. 
§ 202 SGB VI 

Irrtümliche Pflichtbeitragszahlung 
 
Beiträge, die in der irrtümlichen Annahme der Versicherungspflicht gezahlt und deshalb beanstandet 
worden sind, aber nicht zurückgefordert werden, gelten als freiwillige Beiträge. Werden die Beiträge 
zurückgefordert, dürfen für diese Zeiträume innerhalb von drei Monaten, nachdem die Beanstandung 
unanfechtbar geworden ist, freiwillige Beiträge gezahlt werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nur, wenn die 
Berechtigung zur freiwilligen Versicherung in der Zeit bestand, in der die Beiträge als gezahlt gelten 
oder für die Beiträge gezahlt werden sollen. Fordern Arbeitgeber die von ihnen gezahlten Beitragsan-
teile zurück, sind die Versicherten berechtigt, den an die Arbeitgeber zu erstattenden Betrag zu zahlen. 
 

§ 211 SGB VI 
Sonderregelung bei der Zuständigkeit zu Unrecht gezahlter Beiträge 

 
Die Erstattung zu Unrecht gezahlter Beiträge (§ 26 Abs. 2 und 3 Viertes Buch) erfolgt abweichend von 
den Regelungen des Dritten Kapitels durch 
1. die zuständige Einzugsstelle, wenn der Erstattungsanspruch noch nicht verjährt ist und die Beiträge 

vom Träger der Rentenversicherung noch nicht beanstandet worden sind, 
2. den Leistungsträger, wenn die Beitragszahlung auf Versicherungspflicht wegen des Bezugs einer 

Sozialleistung beruht, 
wenn die Träger der Rentenversicherung dies mit den Einzugsstellen oder den Leistungsträgern ver-
einbart haben. Maßgebend für die Berechnung des Erstattungsbetrags ist die dem Beitrag zugrunde 
liegende bescheinigte Beitragsbemessungsgrundlage. Der zuständige Träger der Rentenversicherung 
ist über die Erstattung elektronisch zu benachrichtigen. 
 

§ 16 SGB IX 
Erstattungsansprüche zwischen Rehabilitationsträgern 

 
(1) Hat ein leistender Rehabilitationsträger nach § 14 Abs. 2 Satz 4 Leistungen erbracht, für die ein 
anderer Rehabilitationsträger insgesamt zuständig ist, erstattet der zuständige Rehabilitationsträger die 
Aufwendungen des leistenden Rehabilitationsträgers nach den für den leistenden Rehabilitationsträger 
geltenden Rechtsvorschriften. 
 
(2) Hat ein leistender Rehabilitationsträger nach § 15 Abs. 3 Satz 2 Leistungen im eigenen Namen 
erbracht, für die ein beteiligter Rehabilitationsträger zuständig ist, erstattet der beteiligte Rehabilitati-
onsträger die Aufwendungen des leistenden Rehabilitationsträgers nach den Rechtsvorschriften, die 
den nach § 15 Abs. 2 eingeholten Feststellungen zugrunde liegen. Hat ein beteiligter Rehabilitations-
träger die angeforderten Feststellungen nicht oder nicht rechtzeitig nach § 15 Abs. 2 beigebracht, er-
stattet der beteiligte Rehabilitationsträger die Aufwendungen des leistenden Rehabilitationsträgers 
nach den Rechtsvorschriften, die der Leistungsbewilligung zugrunde liegen. 
 
(3) bis (6) ... 

§ 46 SGB XI 
Pflegekassen 

(1) … 
 
(2) … Die Erstattung zu Unrecht gezahlter Pflegeversicherungsbeiträge erfolgt durch die Krankenkas-
se, bei der die Pflegekasse errichtet ist. Bei der Ausführung dieses Buches ist das Erste Kapitel des 
Zehnten Buches anzuwenden. 
 
(3) bis (6) … 
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2 Allgemeines 
 

Nach § 26 Abs. 2 SGB IV werden in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversi-

cherung zu Unrecht gezahlte Beiträge erstattet, es sei denn, dass für den Arbeitnehmer  

 
- aufgrund dieser Beiträge  

  oder  

- für den Zeitraum, für den die Beiträge zu Unrecht gezahlt worden sind, 

 
Leistungen erbracht wurden. Die zweite Alternative "...für den Zeitraum..." gilt nach dem Ur-

teil des Bundessozialgerichts vom 25. April 1991 - 12/1 RA 65/89 - (USK 9126) nicht in der 

Rentenversicherung. Sofern jedoch während des Bezugs von Leistungen Beitragsfreiheit 

bestanden hat, sind die während dieser Zeit zu Unrecht gezahlten Beiträge zu erstatten.  

 

Beiträge, die im Wege der Störfallbeitragsberechnung von insolvenzgesicherten Wertgutha-

ben durch Treuhänder/Insolvenzverwalter in Unkenntnis einer ggf. niedrigeren SV-Luft zu-

nächst zu hoch gezahlt werden, gelten ebenfalls als zu Unrecht entrichtete Beiträge. 

 

2.1 Erstattungsausschluss bei Leistungsbezug  
 

Vor der Erstattung von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung und/oder zur Ren-

tenversicherung ist stets zu prüfen, ob die zu Unrecht gezahlten Beiträge im Zusammen-

hang mit erbrachten Leistungen an den Arbeitnehmer stehen. Eine Erstattung von Beiträgen 

scheidet grundsätzlich in allen Fällen aus, in denen in der irrtümlichen Annahme eines Ver-

sicherungsverhältnisses Beiträge gezahlt und Leistungen gewährt wurden. Hierbei kommt es 

im Allgemeinen nicht darauf an, ob der einzelne Beitrag sich auf die rechtliche Grundlage 

der Leistung ausgewirkt hat. Dementsprechend ist die Erstattung der vor Beginn einer Leis-

tung gezahlten Beiträge bzw. der für den Versicherungsfall berücksichtigten Beiträge gene-

rell ausgeschlossen.  

 

Dagegen sind die Teile von Beiträgen (Beiträge in nicht voller Höhe), die z. B. aufgrund von 

Rechenfehlern bei der Ermittlung des Arbeitsentgelts zu Unrecht gezahlt worden sind, zu 

erstatten, wenn sie die Leistungen nicht beeinflusst haben, d. h., wenn die Leistungen auch 

ohne die Beitragsüberzahlung unverändert erbracht worden wären. Eine Beitragserstattung 

kommt folglich dann nicht in Betracht, wenn aufgrund der versehentlich zu hohen Beiträge 

auch höhere Leistungen erbracht worden sind. 

 

Die Verfallklausel in § 26 Abs. 2 SGB IV greift nur für die Beiträge des Versicherungs-

zweiges, in dem die Leistung erbracht wurde. Einem Antrag auf Erstattung von Beiträgen zur 
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Kranken- und Pflegeversicherung kann daher für den Bereich der Pflegeversicherung ent-

sprochen werden, wenn für den Zeitraum, für den die Beiträge zu Unrecht gezahlt worden 

sind, lediglich Leistungen der Krankenversicherung erbracht wurden. Etwas anderes gilt, 

wenn dem (unzuständigen) Versicherungsträger eines Versicherungszweiges, der zunächst 

eine Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht 

hat, die Aufwendungen nach § 16 Abs. 1 oder 2 SGB IX durch den für die Erbringung dieser 

Leistung zuständigen Rehabilitationsträger eines anderen Versicherungszweiges erstattet 

worden sind. In diesen Fällen gilt die Leistung als von dem Versicherungsträger erbracht, 

der die Aufwendungen erstattet hat. 

 

Zu Unrecht gezahlte Arbeitslosenversicherungsbeiträge (Beiträge zur Arbeitsförderung) sind 

ebenfalls grundsätzlich nach § 26 Abs. 2 SGB IV zu erstatten. Allerdings mindert sich nach 

§ 351 Abs. 1 SGB III der Erstattungsanspruch um den Betrag der Leistung, die in der irrtüm-

lichen Annahme der Versicherungspflicht gezahlt worden ist. Sind Leistungen aus anderen 

Gründen zu Unrecht gezahlt worden, so können diese nach § 333 Abs. 2 SGB III aufgerech-

net werden. Der Bezug von Arbeitslosengeld II steht der Erstattung von Arbeitslosenversi-

cherungsbeiträgen nicht entgegen. 

 

2.2 Erstattungsanspruch des Beitragstragenden 
 

Der Anspruch auf Beitragserstattung steht nach § 26 Abs. 3 SGB IV demjenigen zu, der die 

Beiträge getragen hat; das ist im Allgemeinen hinsichtlich der Arbeitnehmerbeitragsanteile 

der Arbeitnehmer und hinsichtlich der Arbeitgeberbeitragsanteile der Arbeitgeber.  

 

3 Auf- bzw. Verrechnung 
 

Zu viel gezahlte Beiträge können unter den nachstehenden Voraussetzungen vom Arbeitge-

ber aufgerechnet oder von der Einzugsstelle oder vom Rentenversicherungsträger im Rah-

men einer Betriebsprüfung verrechnet werden, wenn sichergestellt ist, dass der Arbeitneh-

mer die verrechneten Beiträge, soweit sie von ihm getragen wurden, zurückerhält.  

 

3.1 Aufrechnung durch den Arbeitgeber 
 

3.1.1 Voraussetzung für die Aufrechnung 
 

Der Arbeitgeber kann Beiträge in voller Höhe oder Teile von Beiträgen zur Kranken-, Pflege-, 

Renten- und/oder Arbeitslosenversicherung, die er zu viel gezahlt hat, aufrechnen, wenn 
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 a) bei Aufrechnung von Beiträgen in voller Höhe der Beginn des Zeitraums, für den die 

Beiträge irrtümlich gezahlt wurden, nicht länger als sechs Kalendermonate zurück-

liegt. Für die Aufrechnung hat der Arbeitnehmer eine schriftliche Erklärung darüber 

abzugeben, dass 

 

• kein Bescheid über eine Forderung eines Leistungsträgers (Krankenkasse, Pflege-

kasse, Rentenversicherungsträger, Agentur für Arbeit) vorliegt und seit Beginn des 

Erstattungszeitraums Leistungen der Kranken-, Pflege-, Renten- oder Arbeitslo-

senversicherung nicht gewährt wurden 

 

 und 

 

• die gezahlten Rentenversicherungsbeiträge dem Rentenversicherungsträger nicht 

als freiwillige Beiträge verbleiben sollen bzw. der Arbeitnehmer für diese Zeit kei-

ne freiwilligen Beiträge nachzahlen will, 

 

oder  

 

b) bei Aufrechnung von Teilen von Beiträgen der Zeitraum, für den Beiträge zu viel ge-

zahlt wurden, nicht länger als 24 Kalendermonate zurückliegt. Beruht die Beitrags-

zahlung darauf, dass Beiträge irrtümlich von einem zu hohen Arbeitsentgelt gezahlt 

worden sind, so ist eine Aufrechnung der Beiträge ausgeschlossen, wenn der über-

höhte Betrag der Bemessung von Geldleistungen an den Versicherten (z. B. Be-

scheinigung des Arbeitgebers zur Berechnung des Krankengeldes/Übergangsgeldes 

oder Mutterschaftsgeldes) zu Grunde gelegt wurde.  

 

Eine Aufrechnung zu Unrecht gezahlter Beiträge scheidet aus, soweit für den Erstattungs-

zeitraum oder für Teile des Erstattungszeitraums eine Prüfung beim Arbeitgeber stattgefun-

den hat oder wenn von einem Berechtigten Zinsen nach § 27 Abs. 1 SGB IV geltend ge-

macht werden. In Fällen, in denen eine Aufrechnung ausgeschlossen ist, ist eine Erstattung 

der Beiträge nach Abschnitt 4 zu beantragen. 

 

3.1.2 Durchführung der Aufrechnung 
 

Die zu viel gezahlten Beiträge sind mit den Beiträgen für den laufenden Entgeltabrech-

nungszeitraum aufzurechnen. Erfolgt eine Aufrechnung, weil der Berechnung der Beiträge 

irrtümlich ein zu hohes Arbeitsentgelt zu Grunde gelegt wurde, so ist der aufzurechnende 

Betrag in der Weise zu ermitteln, dass die zunächst unrichtig berechneten Beiträge um den 
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Betrag vermindert werden, der sich bei einer Neuberechnung aus dem maßgeblichen bei-

tragspflichtigen Arbeitsentgelt ergibt. Bei der Aufrechnung sind die für den Aufrechnungs-

zeitraum jeweils maßgebenden Beitragsfaktoren zu Grunde zu legen.  

 

Alle sich aus Anlass der Aufrechnung ergebenden Berichtigungen und Stornierungen sind 

auf den einzelnen Lohn- bzw. Gehaltsunterlagen so zu vermerken, dass sie prüffähig sind. 

Die nach Abschnitt 3.1.1 Buchst. a abzugebende Erklärung des Arbeitnehmers ist den Lohn- 

bzw. Gehaltsunterlagen beizufügen.  

 

3.1.3 Stornierung von Meldungen 
 

Sofern für den Aufrechnungszeitraum bereits eine Meldung nach der DEÜV abgegeben 

worden ist, hat der Arbeitgeber eine Stornierung vorzunehmen und ggf. eine neue Meldung 

zu erstatten.  

 

3.2 Verrechnung durch die Einzugsstelle 
 

3.2.1 Voraussetzung für die Verrechnung  
 

Die Einzugsstelle kann unter Beachtung der Verjährungsfrist des § 27 Abs. 2 SGB IV Kran-

ken-, Pflege-, Renten- und/oder Arbeitslosenversicherungsbeiträge verrechnen, wenn  

 

a) der Arbeitgeber zur Aufrechnung von Beiträgen berechtigt ist (vgl. Abschnitt 3.1.1) 

und er von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch macht, 

 

b) sie zu viel Beiträge berechnet hat und diese vom Arbeitgeber gezahlt worden sind,  

 

c) zu viel gezahlte Beiträge anlässlich einer Prüfung beim Arbeitgeber festgestellt wer-

den und nicht die Zuständigkeit des Rentenversicherungsträgers besteht (vgl. Ab-

schnitt 3.3).  

 

Im Übrigen gelten die Voraussetzungen des Abschnitts 3.1.1 entsprechend. 

 

3.2.2 Durchführung der Verrechnung 
 

Verrechnungen durch die Einzugsstelle sind in den Beitragsunterlagen zu vermerken und 

dem Arbeitgeber zwecks Dokumentation in den Entgeltunterlagen bekannt zu geben.  
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Bereits erstattete Meldungen nach der DEÜV sind vom Arbeitgeber zu stornieren und ggf. 

neu zu erstatten. 

 

3.3 Verrechnung durch den Rentenversicherungsträger  
 

3.3.1 Voraussetzung für die Verrechnung 
 

Der Rentenversicherungsträger kann unter Beachtung der Verjährungsfrist des § 27 Abs. 2 

SGB IV Kranken-, Pflege-, Renten- und/oder Arbeitslosenversicherungsbeiträge verrechnen, 

wenn zu viel gezahlte Beiträge anlässlich einer Prüfung beim Arbeitgeber festgestellt wer-

den, die keine Berichtigung der beitragspflichtigen Einnahmen erfordern (z. B. bei Anwen-

dung falscher Beitragssätze, bei Beitragszahlungen von Entgeltteilen über der Beitragsbe-

messungsgrenze). 

 

3.3.2 Durchführung der Verrechnung 
 

Verrechnungen durch den Rentenversicherungsträger im Rahmen einer Betriebsprüfung 

sind im Prüfbescheid vorzunehmen.  

 

Bereits erstattete Meldungen nach der DEÜV sind vom Arbeitgeber zu stornieren und ggf. 

neu zu erstatten.  

 

4 Erstattung (Gutschrift) 
 

Zu Unrecht gezahlte Beiträge, die nicht nach Abschnitt 3 verrechnet werden, werden beim 

Vorliegen der Voraussetzungen auf Antrag erstattet. Die Erstattung kann auch in Form einer 

Gutschrift (Sollberichtigung) auf dem Beitragskonto (Beitragsbuch) erfolgen (§ 28 Nr. 2 

SGB IV). Dem Arbeitgeber können auch die Arbeitnehmerbeitragsanteile ausgezahlt wer-

den, wenn sichergestellt ist, dass dem Arbeitnehmer die zu viel gezahlten Beiträge erstattet 

werden.  

 

4.1 Antragsberechtigung 
 

Antragsberechtigt ist, wer die Beiträge getragen hat.  

 

4.2 Antragstellung 
 

Der Antrag auf Erstattung der Beiträge ist bei der Einzugsstelle einzureichen, an die die Bei-

träge gezahlt worden sind. Für die Antragstellung soll ein Vordruck nach beiliegendem Mus-
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ter verwendet werden. Der Arbeitgeber darf fällige Beiträge in Erwartung einer Beitragser-

stattung oder Beitragsgutschrift nicht zurück behalten.  

 

4.3 Bearbeitung des Antrags  
 

4.3.1 Zuständigkeit der Einzugsstelle 
 

Für die Bearbeitung des Antrags auf Erstattung zu Unrecht gezahlter Kranken-, Pflege-, 

Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge ist die Einzugsstelle zuständig, soweit sich 

aus den Abschnitten 4.3.2 und 4.3.3 nichts anderes ergibt. Der zuständige Rentenversiche-

rungsträger ist dann über die Erstattung zu benachrichtigen, wenn die Meldung storniert 

wurde (§ 211 Satz 3 SGB VI). Hierdurch sollen die Rentenversicherungsträger zusätzlich zur 

Stornierung der von der Erstattung betroffenen Beitragszeiten im Meldeverfahren einen 

Hinweis über den Erstattungszeitraum im Versicherungskonto aufnehmen können.  

 

Eine Benachrichtigung der Agenturen für Arbeit über die Erstattung von Beiträgen zur Ar-

beitslosenversicherung durch die Einzugsstelle ist hingegen nicht erforderlich und soll des-

halb grundsätzlich unterbleiben. 

 

4.3.2 Zuständigkeit des Rentenversicherungsträgers 
 

Für die Bearbeitung des Antrags auf Erstattung zu Unrecht gezahlter Rentenversicherungs-

beiträge ist ausschließlich der Rentenversicherungsträger zuständig, wenn  

 

a) seit Beginn des Erstattungszeitraums Leistungen (Leistungen zur medizinischen Re-

habilitation bzw. zur Teilhabe am Arbeitsleben oder Rente) beantragt, bewilligt oder 

gewährt worden sind,  

 

b) die Beiträge dem Rentenversicherungsträger als Beiträge zur freiwilligen Versiche-

rung verbleiben oder für den Erstattungszeitraum freiwillige Beiträge nachgezahlt 

werden sollen (§ 202 SGB VI), 

 

c) die Beiträge dem Beanstandungsschutz des § 26 Abs. 1 SGB IV unterliegen und der 

Versicherte nicht auf den Beanstandungsschutz verzichtet,  

 

d) der Erstattungsanspruch ganz oder teilweise verjährt ist, 

 

e) ein Bescheid über eine Forderung des Rentenversicherungsträgers vorliegt,  
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f) die Beiträge für Zeiten nach Beginn einer mitgliedstaatlichen Vollrente wegen Alters 

nach Erreichen der Regelaltersgrenze gezahlt wurden und nicht nach Anhang XI 

Deutschland Nr. 1 VO (EG) Nr. 883/2004 die Rentenversicherungspflicht beantragt 

wurde, 

 

g) die Beiträge nach § 28e Abs. 1 SGB IV als zur Rentenversicherung gezahlt gelten. 

 

Zuständig ist der aktuelle kontoführende Rentenversicherungsträger.  

 

4.3.3 Zuständigkeit der Agentur für Arbeit 
 

Für die Bearbeitung des Antrags auf Erstattung zu Unrecht gezahlter Arbeitslosenver-

sicherungsbeiträge ist ausschließlich die Agentur für Arbeit zuständig, wenn 

 

a) seit Beginn des Erstattungszeitraums Leistungen (Arbeitslosengeld, Kurzarbeiter-

geld, Übergangsgeld) beantragt, bewilligt oder gewährt worden sind,  

 

b) der Erstattungsanspruch ganz oder teilweise verjährt ist, 

 

c) ein Bescheid einer Agentur für Arbeit über die Rückzahlung von Leistungen vorliegt, 

 

d) die Beiträge nach § 28e Abs. 1 SGB IV als zur Arbeitslosenversicherung gezahlt gel- 

ten. 

 

Zuständig ist die Agentur für Arbeit, in deren Bezirk die Stelle (z. B. Geschäftsstelle der 

Krankenkasse) ihren Sitz hat, an welche die Beiträge gezahlt worden sind. Sind Arbeitslo-

senversicherungsbeiträge an mehrere Einzugsstellen gezahlt worden, so ist für die Erstat-

tung die Agentur für Arbeit zuständig, in deren Bezirk die Stelle liegt, an die Beiträge zuletzt 

zu Unrecht gezahlt wurden.  

 

4.3.4 Weiterleitung des Antrags 
 

Stellt die Einzugsstelle die Zuständigkeit des Trägers der Rentenversicherung und/oder der 

Agentur für Arbeit für die Erstattung der zu Unrecht gezahlten Renten- und/oder Arbeitslo-

senversicherungsbeiträge fest, so leitet sie je eine Mehrfertigung (z. B. Ablichtung) des An-

trags mit einer Stellungnahme zum Abgabegrund (z. B. über das Nichtvorliegen von Versi-

cherungspflicht) innerhalb von vier Wochen nach Eingang des vollständigen Erstattungsan-
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trages an den Rentenversicherungsträger und/oder die Agentur für Arbeit zur abschließen-

den Bearbeitung weiter und gibt dem Antragsteller davon Kenntnis.  

 

Hat die Einzugsstelle davon Kenntnis, dass über das Vermögen des Antragstellers ein Insol-

venzverfahren eröffnet wurde, gibt sie diese Information an den Rentenversicherungsträger 

bzw. die Bundesagentur für Arbeit weiter. 

 

4.4 Vererblichkeit des Erstattungsanspruchs 
 

Ist der Erstattungsberechtigte verstorben, so steht das Recht der Erstattung seinen Erben 

zu.  

 

4.5 Erstattung bei Aufenthalt im Ausland  
 

Vorbehaltlich devisenrechtlicher oder entsprechender Vorschriften ist die Erstattung von zu 

Unrecht gezahlten Beiträgen nicht dadurch ausgeschlossen, dass sich der Berechtigte im 

Ausland aufhält.  

 

4.6 Stornierung von Meldungen  
 

Ist die Einzugsstelle für die Erstattung zu Unrecht gezahlter Beiträge zuständig, veranlasst 

und überwacht sie die Stornierung bereits erstatteter sowie die Erstattung ggf. erforderlicher 

neuer Meldungen nach der DEÜV durch den Arbeitgeber. In den Fällen, in denen der Ren-

tenversicherungsträger die Erstattung zu Unrecht gezahlter Beiträge vornimmt, bereinigt er 

das Versicherungskonto.  

 

5 Beitragszahlung an nicht zuständige Träger der Rentenversicherung  
(Fehlversicherungen) 

 

Fehlversicherungen zwischen der allgemeinen Rentenversicherung und der knappschaftli-

chen Rentenversicherung sind stets in der Art zu berichtigen, dass der nicht zuständige Ver-

sicherungsträger den Versicherten über die fehlentrichteten Beiträge informiert und dem 

zuständigen Versicherungsträger den Gegenwert der Beiträge überweist. Die überwiesenen 

Beiträge gelten als zu Recht gezahlte Beiträge des Versicherungszweigs, der die Beiträge 

entgegennimmt. Differenzbeträge zwischen den Beiträgen zur allgemeinen Rentenversiche-

rung und den Beiträgen zur knappschaftlichen Rentenversicherung sind vom Arbeitgeber 

nachzuzahlen bzw. werden ihm und ggf. dem Arbeitnehmer erstattet.  

 

Anlage 
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